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Regierungsratsbeschluss vom 27. Januar 2015  

 

 

Verordnung zur Lenkungsabgabe und zum Strompreis-Bonus vom 11. Mai 
1999; Teilrevision  P150049 
 

 
 
 
 
1. Der Regierungsrat genehmigt die vorgelegte Änderung der Verordnung 

zur Lenkungsabgabe und zum Strompreis-Bonus vom 11. Mai 1999. 

2. Die Verordnungsänderung wird sofort wirksam. 

 
 
 

Begründung 
Die aktuelle Fassung der kantonalen Verordnung zur Lenkungsabgabe und 
zum Strompreis-Bonus bezieht sich teilweise noch auf alte, heute nicht mehr 
gültige Erlasse (z.B. auf die Verordnung betreffend Elektrizitätstarife). Des-
halb müssen die Grundlagen für die Unterscheidung zwischen «Haushalten» 
und «Betrieben» neu bestimmt werden. Auch die Unterscheidung der Tarif-
zeiten (früher Hoch- und Niedertarif, neu Normal- und Spartarif) muss neu 
geregelt werden. Weiter fehlt heute eine eindeutige Regelung zur Bonusbe-
rechtigung für Personen mit einer Kurzaufenthaltsbewilligung. Die heutige 
Praxis, wonach Personen mit einer Kurzaufenthaltsbewilligung «L» nicht bo-
nusberechtigt sind, muss in die Verordnung aufgenommen werden.  
 

                                                                                            
 


